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Heiß begehrt ist die Immobi-
lie als Kapitalanlage – laufen-
de Mieterlöse und potenziel-
le Wertsteigerungen der Sub-
stanz machten die Immobilie
in der Vergangenheit auch für
Privatstiftungen höchst at-
traktiv. Das letzte Jahr brach-
te mit dem Stabilitätsgesetz
2012 wichtige Neuerungen.
Unter anderem fallen Privat-
stiftungen seit dem 1. April
2012 nun auch mit Gewinnen
aus Veräußerungen von Im-
mobilien unter das Regime
der Zwischenbesteuerung –
unabhängig von der Behalte-
dauer der Immobilie. 

Auch aus umsatzsteuerli-
cher Sicht hat sich einiges ge-
tan – vermietet die Privatstif-
tung an Ärzte, Banken, Versi-
cherungen, Zahntechniker
oder andere nicht umsatz-
steuerpflichtige Einrichtun-
gen, darf seit 1. September
2012 keine Umsatzsteuer
mehr auf die Miete aufge-
schlagen werden – dies kann
wesentliche Nachteile in Be-
zug auf den Verlust der Vor-
steuer von laufenden Kosten
und Investitionen in das je-

weilige Objekt mit sich brin-
gen. Nicht unberücksichtigt
bleiben dürfen zwei Verwal-
tungsgerichtshoferkenntnis-
se aus dem Jahr 2011  betref-
fend umsatzsteuerliche Pro-
blemfelder im Zusammen-
hang mit der Widmung der
Wohnsitzimmobilie des Stif-
ters an die Stiftung, welche
nach Adaptierungsarbeiten 
im Wege eines Mietvertrages
zur Verfügung gestellt wird.

Neu besteuert 
Bei der Besteuerung von Im-
mobilienverkäufen einer Pri-
vatstiftung gilt es nunmehr zu
unterscheiden: Während Ge-
winne aus dem Verkauf zur
Verwaltung gehaltener Im-
mobilien (Zinshäuser, unbe-
baute Grundstücke) generell
der 25-prozentigen Zwischen -
steuer unterliegen – die nach
Maßgabe kapitalertragsteu-
erpflichtiger Zuwendungen
gutgeschrieben werden kann
– werden Veräußerungsge-
winne aus dem betrieblichen
Bereich der Privatstiftung
(z.B. land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen, steu-
erlich gewerblicher Grund-
stückshandel) der endgülti-
gen Körperschaftsteuerbelas-
tung in Höhe von 25 Prozent
unterworfen. 

Letztendlich unterliegen
Gewinne aus der Veräuße-
rung von verwalteten Immo-
bilien auf Ebene der Begüns-
tigten 25 Prozent Kapitaler-
tragsteuer. Bei betrieblichen

Gewinnen fällt eine Gesamt-
steuerbelastung von 43,75 Pro-
zent an – 25 Prozent Körper-
schaftsteuer auf Ebene der
Stiftung und 25 Prozent Ka-
pitalertragsteuer bei Zuwen-
dung an die Begünstigten.

Die umsatzsteuerlichen
Neuerungen des Stabilitäts-
gesetzes 2012 haben dazu
 geführt, dass ab dem 1. Sep-
tember 2012 abgeschlossene
Mietverträge darauf zu prüfen
sind, ob umsatzsteuerpflich-
tig vermietet werden darf. Nur
wenn der Mieter  selber Um-
sätze ausführt, die umsatz-
steuerpflichtig sind, darf noch
zur umsatzsteuerpflichtigen
Vermietung optiert werden. 

Ausnahme 
Der Wechsel zur steuerfreien
Vermietung kann weitrei-
chende Folgen für Ausgaben
des Vermieters im Zusam-
menhang mit dem Mietobjekt
haben – vergangene Investi-
tionen (innerhalb des zehn-
bzw. 20-jährigen Berichti-
gungszeitraumes), laufende
Ausgaben und zukünftige In-
vestitionen werden teurer, da
die Vorsteuer im Ausmaß der
steuerfreien Vermietung zum
Kostenfaktor wird. Eine Aus-
nahme besteht allerdings:
Wurde durch den Eigentümer
der Immobilie bereits vor dem
1. September 2012 mit der Er-
richtung eines Objekts be-
gonnen, steht die Option auch
zukünftig zu. Der Clou dabei:
Hat die Privatstiftung ein Ob-

jekt in einer Tochter-Errich-
tungsgesellschaft errichtet,
könnte die Optionsberechti-
gung durch einen Share Deal
weiterveräußert werden.
Denn der direkte Eigentümer
der Immobilie, die Errich-
tungsgesellschaft, ändert sich
durch einen solchen Vorgang
nicht. Es bleibt abzuwarten,
wie das weiterführbare Recht
auf die Option zur steuer-
pflichtigen Vermietung den
Kaufpreis einer Immobilie
 beeinflusst.

Vorsteuern abziehen
Eines weiteren umsatzsteuer-
lichen Problems im Zusam-
menhang mit Immobilien hat
sich der Verwaltungsge-
richtshof angenommen. In der
Vergangenheit war immer
wieder strittig, inwieweit eine
Privatstiftung Vorsteuern aus
Errichtungs- und Sanierungs-
aufwendungen für den Fami-
liensitz der Stifterfamilie (der
von der Privatstiftung ange-
mietet wird) abziehen darf. Im
Wesentlichen sind folgende
Kriterien zu erfüllen, um den
Vorsteuerabzug nicht zu ge-
fährden: 
● Das Mietverhältnis muss
fremdüblich gestaltet sein –
insbesondere hinsichtlich der
Höhe des Mietzinses, der
 zumindest eine „markt kon -
forme“ Rendite der
 Investitionskosten ermögli-
chen muss. 
● Die Vermietung darf nicht
bloße Erfüllung des Stif-

tungszweckes sein – es ist zu
empfehlen, in der Stiftungs-
erklärung festzuhalten, dass
die Immobilienveranlagung
der Einnahmenerzielung
dient.

Stiftern und solchen, die es
noch werden wollen, sei da-
her dringend empfohlen, vor
Umsetzung eines „Eigen-
heimprojektes“ zu prüfen, ob
die spezifischen Vorausset-
zungen erfüllbar sind oder 
ob eine alternative Vorge-
hensweise möglicherweise
steuerlich attraktiver sein
könnte. 
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Immobilientransaktionen
können teuer werden

IN KÜRZE

Seminar zu
Stiftungen 2.0 
Die ARS Akademie ver-
anstaltet am 16. und 17.
April 2013 in Wien zwei
Seminare zum Thema
„Steuerrecht und Repa-
ratur-Notwendigkeiten
bei Stiftungen“. Einer-
seits wird das aktuelle
Stiftungssteuerrecht
beleuchtet (die Auswir-
kungen des SchenkMG
2008, der StiftungRL
2009 sowie vor allem
des Budgetbegleitge-
setzes 2011–2014), aber
auch darauf aufbauen-
de Steueroptimierungs-
möglichkeiten für die
Privatstiftung und ihre
Begünstigten bespro-
chen. Schwerpunkt
wird die Besprechung
der Neuerungen bei
der Stiftungsbesteue-
rung (inklusive Ände-
rungen durch das BBG
2011-2014) sein. 
Details auf www.ars.at 

Erben und
Finanzamt
Ein Vertreter einer
 Erbengemeinschaft
kann gem. § 81 BAO
nicht mehr durch das
Finanzamt bestellt wer-
den, wenn die Erbenge-
meinschaft nicht mehr
aufrecht ist. Die Erben-
gemeinschaft endet mit
der Einantwortung
oder mit dem vorheri-
gen Erbverzicht der
 übrigen Erben. 
Quelle: LeitnerLeitner

Liechtenstein
und Co.
Stiftungen spielen trotz
aller steuerlichen Ver-
änderungen bei der
Nachfolgeplanung, dem
Vermögenserhalt, als
Unternehmensholding
und im gemeinnützigen
Bereich eine wesentli-
che Rolle. Im „Stif-
tungshandbuch“ stellen
die Autoren Nikolaus
Arnold (Arnold Rechts-
anwälte) und Christian
Ludwig (Partner bei
BDO Austria) die stif-
tungsrechtlichen und
steuerlichen Bestim-
mungen zur österrei-
chischen Privatstiftung
der liechtensteinischen
Stiftung gegenüber. 
Erschienen im Linde
Verlag (derzeit nur
 online), 88 €, die zweite
Auflage erscheint
 Anfang Juli 2013. 

Unternehmer-
Tag in Göttweig
Am 3. und 4. Mai 2013
veranstaltet der Verein
zur Forschung und
 Förderung von Famili-
enunternehmen den 1.
Familienunternehmen-
Tag auf Stift Göttweig.
Themen sind unter
 anderem das Erbrecht
sowie die Familien -
stiftung. 
Quelle: Webseite der
DSC Rechtsanwälte
(dsc.at) unter„Seminare“.

Veränderungen im
Umsatzsteuerrecht
bringen Stifter auf 
den Plan. Eine Über-
prüfung der Immobi-
lienbesitztümer wird
von Experten dringend
empfohlen.
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Immobilien wie Zinshäuser gelten bei Stiftern als sichere Alternative, um Stiftungsgelder zu parken – diese sollten jetzt überprüft werden
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